
 

 

Auszug aus der Satzung der Wacker Neuson SE 
Änderungen gemäß dem Beschlussvorschlag zu TOP 9 der ordentlichen 

Hauptversammlung der Wacker Neuson SE am 23. Mai 2025 

 

§ 14 VERGÜTUNG 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung, die sich je für ein 
Geschäftsjahr für die einzelnen Mitglieder auf EUR 30.000,00, für den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats auf den 2,0-fachen Betrag und für den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats auf den 1,5-fachen Betrag beziffert. 

Die Mitglieder von Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten je Ausschuss zusätzlich 
EUR 510.000,00; die Vorsitzenden von Ausschüssen das Doppelte3,0-fache dieses 
Betrags je Vorsitz. 

Die vorstehenden Festvergütungen sind in vier gleichen Raten, jeweils am Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres, zur Zahlung fällig. 

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält des Weiteren eine erfolgsorientierte Vergütung 
in Höhe von 0,05 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern, wie es sich aus dem 
gebilligten Konzernabschluss der Wacker Neuson SE für das betreffende Geschäftsjahr 
ergibt. In keinem Fall beträgt die jeweilige erfolgsorientierte Vergütung mehr als das 
0,75-fache der jeweiligen Festvergütung (einschließlich Ausschussvergütung) nach 
Abs. 1. 

Die variable Vergütung wird mit dem Beschluss des Aufsichtsrats über die Billigung des 
K onzernabschlusses für das betreffende Geschäftsjahr zur Zahlung fällig.  

(3) Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem 
Aufsichtsrat oder einem Ausschuss aus, so erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. Für 
jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit, erhalten die Aufsichtsratsmitglieder ein 
Zwölftel der Vergütung. 

Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats aus einer mit einer erhöhten Vergütung 
verbundenen Funktion ausscheidet, finden in Ansehung des mit der betreffenden 
Funktion verbundenen Teils der Vergütung die beiden vorstehenden Sätze 
entsprechende Anwendung. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jede Aufsichtsratssitzung, an der sie 
teilnehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 12.500,00, das jeweils am Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig ist. Als Teilnahme an einer 
Aufsichtsratssitzung gilt in diesem Zusammenhang auch die Teilnahme im Wege der 
Telefon- oder Videokonferenz. Für mehrere Aufsichtsratssitzungen, die an einem Tag 
stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal gewährt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner den Ersatz ihrer Auslagen einschließlich 
der ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer. 

(5) Die Gesellschaft versichert auf ihre Kosten die Mitglieder des Aufsichtsrats gegen zivil- 
und strafrechtliche Inanspruchnahme einschließlich jeweils der Kosten der 
Rechtsverteidigung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Mandate und 
schließt hierfür eine angemessene Rechtsschutz- und Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung (D&O Versicherung) ab. 


